
Antwort 
der Landesregierung 
 
auf die Kleine Anfrage 2380  
des Abgeordneten Danny Eichelbaum,  
CDU-Fraktion,  
Landtags-Drucksache 5/5985   
 
 
Situation der Rechtspfleger im Land Brandenburg 

 
Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 2380 vom 18. September 2012:  

 
 

Die Rechtspfleger sind in Brandenburg mit einer enormen Arbeitsbelastung konfron-
tiert. Sie sind vorwiegend in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit tätig, zu dem insbeson-
dere Grundbuch- und Registersachen, Betreuungs- und Nachlassangelegenheiten 
zählen. 
Ferner sind die Rechtspfleger auch mit der Zwangsversteigerung von Grundstücken, 
der Pfändung von Forderungen, dem Erlass von Mahn- und Vollstreckungsbeschei-
den, mit Insolvenzverfahren sowie mit der Vollstreckung von Geld- und Freiheitsstra-
fen befasst. 
Die Personalsituation bei den Rechtspflegern ist in Brandenburg bereits jetzt schon 
angespannt. Von 511 Stellen sind nur 442 besetzt, viele Rechtspfleger sind länger-
fristig oder auf Dauer krankheitsbedingt nicht einsetzbar.  
Aufgrund u.a. der demographischen Entwicklung im Land Brandenburg wird sich der 
Arbeitsaufwand für die Rechtspfleger weiter erhöhen. 
 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wie hoch lagen die durchschnittlichen  Pensenbelastungen für die Rechtspfle-
ger in den letzten 3 Jahren? (bitte aufschlüsseln nach den einzelnen Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften) 

 
2. Wie hoch lagen hierbei die individuellen Spitzenbelastungen der Rechtspfle-

ger? (bitte aufschlüsseln nach den einzelnen Gerichten und Staatsanwalt-
schaften) 

 
3. Wie hoch waren die Krankenstände bei den Rechtspflegern in den letzten  

3 Jahren? (bitte aufschlüsseln nach den einzelnen Gerichten und Staatsan-
waltschaften) 
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4. Wie hoch waren die nach PEBB§Y ermittelten Personalbedarfe und welche 
tatsächlichen Arbeitskraftanteile (unter Berücksichtigung von krankheitsbe-
dingter Abwesenheit, Mutterschutz, Elternzeit, Fortbildung) standen dem ge-
genüber? (bitte auflisten nach den letzten 3 Jahren) 

 
5. Wie hoch ist hiervon der Anteil psychischer oder psychosomatischer Erkran-

kungen? 
 

6. Wie viele Rechtspfleger werden aus Altersgründen bis 2018 aus dem Justiz-
dienst des Landes Brandenburg ausscheiden? (bitte auflisten nach Jahren) 

 
7. Plant die Landesregierung bis 2018 weitere Stellenreduzierungen bei den 

Rechtspflegern, wenn ja wie hoch ist die geplante jährliche Personalreduzie-
rung? (bitte auflisten nach den einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften) 

 
8. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Arbeitsbe-

lastung der Rechtspfleger zu reduzieren? 
 
 
 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz die Kleine Anfrage 
wie folgt: 
 
 

Frage 1: 
 
Wie hoch lagen die durchschnittlichen Pensenbelastungen für die Rechtspfleger 
in den letzten 3 Jahren? (bitte aufschlüsseln nach den einzelnen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften) 
 
zu Frage 1: 

Die durchschnittliche Belastung der Rechtspfleger und der übrigen Mitarbeiter 
des gehobenen Dienstes bei dem Brandenburgischen Oberlandesgericht sowie 
den einzelnen Land- und Amtsgerichten, der Generalstaatsanwaltschaft des 
Landes Brandenburg und den vier Staatsanwaltschaften ist für die Jahre 2009, 
2010 und 2011 den anliegenden Übersichten (Spalte 4 - Belastungsquote) zu 
entnehmen. Die Belastungsquote ergibt sich aus der Division des nach PEBB§Y 
rechnerisch ermittelten Personalbedarfs durch die Personalverwendung.  

 
Der Personalbedarf errechnet sich aus der Multiplikation der Anzahl der einge-
henden Geschäfte im Kalenderjahr mit der für das einzelne Geschäft durch-
schnittlich notwendigen Bearbeitungszeit, die durch die Kommission der Landes-
justizverwaltungen für Fragen der Personalbedarfsberechnung bzw. länderspezi-
fisch festgesetzt wird. Die danach ermittelte notwendige Gesamtarbeitszeit wird 



 3 

durch die Nettojahresarbeitszeit dividiert. Letztere wird aus der in einem Kalen-
derjahr zur Verfügung stehenden Arbeitszeit abzüglich Urlaubs-, Krankheits- und 
sonstiger Ausfalltage ermittelt. Die Jahresarbeitszeit stellt damit die tatsächlich 
zur Verfügung stehende Arbeitszeit dar. Die Personalbedarfsberechnung ergibt 
mithin - bezogen auf die Geschäftszahlen des vorhergehenden Kalenderjahres - 
den nach dem Geschäftsanfall und der tatsächlich verfügbaren Arbeitszeit ermit-
telten Personalbedarf. 

 
Bei der Personalverwendung wird nach bundeseinheitlich bestimmten Grund-
sätzen das tatsächlich eingesetzte Personal angegeben; krankheitsbedingte 
Fehltage, Mutterschutz und Elternzeit werden hierbei in Abzug gebracht, Erho-
lungsurlaub und die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen hingegen nicht.  
 
 
Frage 2: 
 
Wie hoch lagen hierbei die individuellen Spitzenbelastungen der Rechtspfleger? 
(bitte aufschlüsseln nach den einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften) 
 
zu Frage 2: 
 
Wie in der Antwort zu Frage 1. ausgeführt wird bei der Personalbedarfsberech-
nung die durchschnittliche Belastung im gehobenen Justizdienst nach den zuvor 
genannten Kriterien erfasst. Die individuelle Belastung einzelner Rechtspfleger 
wird danach nicht ermittelt und auch sonst nicht erhoben. Die anliegende Über-
sicht zur Antwort auf die Frage 1 weist in Spalte 4 die Belastungsquote der ein-
zelnen Gerichte und Staatsanwaltschaften aus, woraus sich auch die Spitzenbe-
lastungen einzelner Gerichte und Staatsanwaltschaften ergeben. 
 
 
Frage 3: 
 
Wie hoch waren die Krankenstände bei den Rechtspflegern in den letzten 3 Jah-
ren? (bitte aufschlüsseln nach den einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten) 
 
zu Frage 3: 
 
Die Krankenstände werden im Geschäftsbereich des Brandenburgischen Ober-
landesgerichts nur nach Landgerichtsbezirken erfasst. Eine Abfrage bei den 
Amtsgerichten war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Anhand der landeseinheit-
lichen Krankenstatistik wurden für die Rechtspfleger folgende Krankentage pro 
Kopf ermittelt: 
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 2009 2010 2011 

Brandenburgisches Oberlandesgericht 29 33 21 

Landgerichtsbezirk Cottbus  18 30 28 

Landgerichtsbezirk Frankfurt (Oder) 18 27 25 

Landgerichtsbezirk Neuruppin 27 33 24 

Landgerichtsbezirk Potsdam 21 32 30 

Amtsgericht Potsdam 38 45 30 

Generalstaatsanwaltschaft des  
Landes Brandenburg 

10 4 5 

Staatsanwaltschaft Cottbus 5 12 16 

Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) 51 23 33 

Staatsanwaltschaft Neuruppin 32 22 14 

Staatsanwaltschaft Potsdam 34 9 11 

  
 
Frage 4: 
 
Wie hoch waren die nach PEBB§Y ermittelten Personalbedarfe und welche tat-
sächlichen Arbeitskraftanteile (unter Berücksichtigung von krankheitsbedingter 
Abwesenheit, Mutterschutz, Elternzeit, Fortbildung) standen dem gegenüber? 
(bitte auflisten nach den letzten 3 Jahren) 

 
zu Frage 4: 
 
Der für die Jahre 2009, 2010 und 2011 auf Grundlage der Geschäftszahlen des 
jeweiligen vorhergegangen Kalenderjahres nach PEBB§Y ermittelte Personalbe-
darf lässt sich den anliegenden Übersichten (Spalte 2 - Personalbedarf nach 
PEBB§Y) entnehmen.  
 
Die dem nach PEBB§Y ermittelten Personalbedarf gegenüberstehenden tatsäch-
lichen Arbeitskraftanteile sind den anliegenden Übersichten (Spalte 3 - Personal-
verwendung) zu entnehmen.  
 
Hinsichtlich der Ermittlung des Personalbedarfs und der Personalverwendung 
wird auf die Ausführungen zu Frage 1. Bezug genommen. 
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 Frage 5:  

 
Wie hoch ist hiervon der Anteil psychischer oder psychosomatischer Erkrankun-
gen? 

  
 zu Frage 5: 
  

Die Art der Erkrankungen wird - auch aus Rechtsgründen - nicht ermittelt. 
. 
   
 Frage 6: 

 
Wie viele Rechtspfleger werden aus Altersgründen bis 2018 aus dem Justiz-
dienst des Landes Brandenburg ausscheiden? (bitte auflisten nach Jahren) 
 
zu Frage 6: 
 

Jahr Anzahl der Rechtspfleger, die aus Al-
tersgründen ausscheiden  

2012 1 
2013 3 
2014 16 
2015 6 
2016 7 
2017 11 
2018 17 

 
 
Frage 7: 
 
Plant die Landesregierung bis 2018 weitere Stellenreduzierungen bei den 
Rechtspflegern, wenn ja wie hoch ist die geplante jährliche Personalreduzierung? 
(bitte auflisten nach den einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften) 
 
zu Frage 7:  
 
Zur Stellensituation ist folgendes klarzustellen:  
Dem Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts sind 517, dem 
Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg 106 Stellen des gehobenen 
Dienstes zugewiesen. Hiervon sind lediglich jeweils fünf Stellen nicht besetzt, 
was unter anderem mit der allgemeinen Personalfluktuation und dem erforderli-
chen Zeitraum bis zu einer Wiederbesetzung zu erklären ist. Freie Stellenanteile 
können sich durch vorübergehende Teilzeitgewährungen (bzw. auch Elternzeit, 
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Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen) ergeben. Diese stehen für dauer-
hafte Personalmaßnahmen allenfalls beschränkt zur Verfügung. Befristete Aus-
hilfskräfte können im Rechtspflegerbereich aus rechtlichen Gründen nicht ver-
wendet werden.    
  
Der Beschluss der Landesregierung zur Fortschreibung der Personalbedarfspla-
nung bis zum Jahr 2018 sieht für die Justiz nur die Gesamtsumme aller abzu-
bauenden Stellen vor; es wird keine Verteilung der Zielzahl 2018 nach Kapiteln, 
Politikfeldern oder Laufbahnen vorgenommen. Ob zur Erwirtschaftung der Ge-
samteinsparung auch Stellenkürzungen im Bereich der Rechtspfleger erfolgen 
müssen, hängt insbesondere von der weiteren Geschäftsentwicklung ab.  
 
 
Frage 8:  
 
Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Arbeitsbelas-
tung der Rechtspfleger zu reduzieren? 
 
zu Frage 8:  
 
Schon in der Vergangenheit sind die Belange des gehobenen Justizdienstes in 
besonderer Weise berücksichtigt worden. So ist der Rechtspflegerdienst von  
Stelleneinsparungen bisher grundsätzlich ausgenommen worden. In allen ande-
ren Laufbahngruppen waren jedoch Stellen abzubauen. Lediglich im Jahr 2015 
sind drei Stelleneinsparungen im Rechtspflegerbereich der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit zu erbringen. Im Übrigen konnte erreicht werden, dass die Einstel-
lung von Rechtspflegern keinen grundsätzlichen Beschränkungen (Besetzungs-
richtlinie) unterliegt.  
 
Dies schafft für die Rechtspfleger einen maßgeblichen Einstellungskorridor. Be-
darfsgerechte Einstellungen von Rechtspflegern können danach weiterhin erfol-
gen; so sind voraussichtlich für 2012 16, für 2013 17, für 2014 13 und für 2015 
15 Übernahmen von ausgebildeten Anwärtern vorgesehen.   
 
Aufgrund dieser Maßnahmen ist künftig mit einer Entlastung des Rechtspfleger-
dienstes zu rechnen.  
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